Bürgerinitiative für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Mobilfunkstrahlung

Cliff Sartorius
…...........................

Tel.: 02207/............

51519 Odenthal







26.05.2010

Rheinisch-Bergischer Kreis 

Bauamt

Herrn Schmitz

Am Rübezahlwald 7

51469 Bergisch Gladbach 

Unser Schreiben vom 11.05.2001 / Ihr Schreiben vom 17.5.2010 / geplante Funkfeststation im Ortszentrum von Odenthal Neschen

Sehr geehrter Herr Schmitz, 

vielen Dank für Ihre zeitnahe Rückmeldung vom 17.05.2010.

Ungeachtet der noch ausstehenden Reaktion des Mobilfunkbetreibers O² zum vorgeschlagenen Erörterungstermin, möchten wir Sie ergänzend zu unserem o.g. Schreiben bereits heute ausdrücklich auf folgende zusätzliche Punkte aufmerksam machen:

· O² hat als Rechtsnachfolger der VIAG Intercom GmbH & Co am 05.07.2001 die „Vereinbarung über den Informationsaustausch und die Beteiligung der Kommunen beim Ausbau der Mobilfunknetze“  zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Mobilfunkbetreibern unterzeichnet.

· O² bezieht sich im ihrem Schreiben vom 17.05.2001 an die Gemeinde Odenthal im zweiten Absatz sogar selbst auf diese Vereinbarung. Dort heißt es wie folgt: „Damit streben wir an, im Sinne der Vereinbarung…, bauplanungsrechtliche Belange der Kommune bereits in einem sehr frühen Stadium unserer Planungen zu erfassen“. 

Zum besseren Verständnis haben wir einige Auszüge der o.g. Vereinbarung aus der Präambel sowie dem Punkt 2 dieser Vereinbarung aufgeführt:

1. Präambel: Die Mobilfunkbetreiber und die kommunalen Spitzenverbände wollen der in Teilen der Bevölkerung entstandenen Besorgnis um mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit sowie ortsbildgestaltende Belange Rechnung tragen. 

2. 2.2 der Vereinbarung:…die Mobilfunkbetreiber sagen zu, die Vorschläge der Kommune vorrangig und ergebnisoffen zu prüfen….Wenn die Standortvorstellungen der Kommune aus funktechnischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht zu realisieren sind, ist das der Kommune zu begründen und bei Vorliegen entsprechender Möglichkeiten ein weiterer konkreter Einigungsversuch zu unternehmen.

Diese exemplarisch aufgeführten Punkte sehen wir derzeit nicht als erfüllt an!

Weitere Auszüge aus „ Hinweise und Informationen“ zur o.g. Vereinbarung vom 6. Juni 2003 aus den Punkten 2 und 3 der „Hinweise“ entnommen

1. Punkt 2:Der im Folgenden dargestellten Vorgehensweise bei der Standortplanung liegen eine Vielzahl von Prozessschritten beim Mobilfunkbetreiber zugrunde, durch die der geplante Standort immer weiter konkretisiert wird….-> O² hält seit der Antragstellung im Jahre 2005 an diesem Standort fest, gleichwohl hat O² für drei Jahre den Antrag ruhen lassen.

2. Punkt 2.3: Mobilfunkbetreiber und kommunale Spitzenverbände haben für mögliche Konfliktfälle eine Clearingstelle eingerichtet…Ziel der Clearingstelle ist es außerdem, in besonderen Streitfällen im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens der Mobilfunkvereinbarung zwischen den örtlichen Beteiligten moderierend zu vermitteln und Lösungsmöglichkeiten im Fall strittiger Entscheidungen zu suchen.

3. Punkt 3.2: Die geplante Errichtung neuer Sendeanlagen in der Nähe von Kindergärten und Schulen bedarf einer besonderen Prüfung.

4. Kindergärten und Schulen stehen in Bezug auf die Errichtung von Sendeanlagen besonders im Focus…., dass daher vorrangig mehrere alternative Standorte geprüft werden und den Besorgnissen verstärkt Rechnung getragen wird.

Insbesondere die Punkte 3 und 4 stimmen uns nachdenklich, denn im vorgesehenen Fall befindet sich die Grundschule in Neschen nur ca. 200 Meter Luftlinie entfernt vom geplanten Mobilfunkmast. Damit liegt die Grundschule unverständlicherweise genau in dem Bereich, in dem nachweislich die höchste Strahlenbelastung auftritt. Auch hier sehen wir die Punkte der Vereinbarung bisher als nicht ausreichend geprüft und als nicht erfüllt an.

Die o.g. Vereinbarung ist für O² als Rechtsnachfolger von VIAG Intercom bindend. Aus diesem Grunde erwarten wir von O² die Einhaltung der in diesem Schreiben nur auszugsweise wiedergegebenen o.g. Erklärungen!

Darüber hinaus möchten wir auf folgende weitere Punkte und Argumente hinweisen: 

· Die Deutsche Telekom hat mit der Gemeinde Odenthal einen Vertrag zum 30.06.2010 für die DSL-Versorgung u.a.für die Gemeindegebiete in Neschen, Scheuren, Hüttchen etc. unterzeichnet. Die Verlegung der Leitungen läuft derzeit.
Auch aus diesem Grunde ergibt sich keine zusätzliche Notwendigkeit für eine funktechnische Versorgung für die Möglichkeit der Datenübertragung durch O².

· 532 Bürger und damit über 70% der Wahlberechtigten haben sich gegen den Mobilfunkmast im Ortszentrum von Neschen ausgesprochen. Dieser Bürgerwille darf unter Berücksichtigung der dargelegten Gründe nicht ungeachtet bleiben.

· 90% unseres Gemeindegebietes besteht aus Wald- und Weideflächen. Unsere Gemeinde versteht sich als touristisches Naherholungsgebiet mit dörflich idyllischem Charakter. Es ist daher nicht nachvollziehbar, das ausgerechnet im Dorfzentrum neben dem historischen Wasserturm künftig ein 11,50 Meter hoher Mobilfunkmast das Dorfbild prägen soll.

· Es gibt  weitere Alternativstandorte in der Gemeinde, die nachweislich (durch unabhängige Messungen) mobilfunktechnisch sogar günstiger liegen und bisher noch nicht geprüft und berücksichtigt wurden.

· Die Ortschaften Scheuren, Neschen, Hüttchen und Busch verfügen nachweislich (mehrere unabhängige Messungen sowie eigene Angaben von O², s.o.) zu weit über 90% über einen entsprechenden Empfang. Der Versorgungsauftrag gilt damit laut der Versorgungspflicht für GSM- und UMTS-Netze als erfüllt
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fersorgungspiicht fir

Lizenz-Lautzeit

D1 (T-Mohile) |75 % der Bevdlkerung bis zum 31.12.1984 bis 31.12.2008
D2 (Vadafane) |34 % der Bevdlkerung in den alten Bundestandern (neue 80 %) bis 31.12.1084 |bis 31.12.2000
E1(E-Plus) (38 % der Bevblkerung des gesamien Bundesgebietss bis zum 31121957 bis 31.12.2012
E2(02) 75 % der Bevolkerung bis zum 31.12.2001 bis 31.12.2016
UMTS Netze  Versorgungspflicht fur ..

Lizenz Lautzeit

alle Betraiber

25 % der Bevolkerung bis 31.12.2003 und 50 % bis 31.12.2005

bis 31.12.2020

Tabelle: In den Lizenzbedingungen versinbarte Versorgungspichien fir die Netzhetreiber (Quslle: BleizA).





· Die Versorgungspflicht aufgrund des Lizenzvertrages bedeutet keine öffentliche Aufgabe lt. BVGH 15N98.2263.

· Kein öffentlicher Versorgungsauftrag der Betreiber (BayVGH, Urteil vom 18.03.2003 Az. 15 N 98.2262)

· Betreibern ist kein Freibrief erteilt, die Konzeption und Ausgestaltung ihres Netzes ausschließlich der Optimierung funktechnischer und betriebswirtschaftlicher Gesichtspunkte auszurichten (OVG NRW, Urteil vom 06.05.2005 – Az.7 B 2752/04)

· Der Bauantrag kann von der Gemeinde abgelehnt werden, wenn bereits eine ausreichende Netzabdeckung vorhanden ist (70% gelten bereits als ausreichend). 
O² gibt auf seiner eigenen Homepage (Stand 25.05.2010) die Netzabdeckung für GSM Coverage (2G) GSM Outdoor sowie für Broadband Coverage (3G) UMTS/HSDPA für den Bereich des Rheinisch Bergischen Kreises an (siehe beigefügte Kopien). Damit wäre der Versorgungsauftrag erfüllt! 

· Aus Art. 87f GG lässt sich kein Anspruch ableiten, an jedem sinnvollen Ort eine Mobilfunkanlage zu errichten (OVG NRW, Urteil vom 08.10.2003 – Az 7 A 1397/02)

· Die Gemeinde darf die Grenzwerte nicht im Wege der Bauleitplanung abschwächen. „Das hindert die Gemeinde aber nicht, im Rahmen ihrer Planungsbefugnisse die Standorte für Mobilfunkanlagen mit dem Ziel festzulegen, für besonders schutzbedürftige Teile ihre Gebiets einen über die Anforderungen der 26. BlmSchV hinausgehenden Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder zu erreichen (BayVGH, Urteile vom 02.08.2007 – Az 1 BV 05.2105 und 1 BV 06.464 – rechtskräftig)

Aufgrund der dargelegten Argumente erwarten wir vom zuständigen Kreisbauamt die vollste Unterstützung in Bezug auf Findung einer einvernehmlichen Lösung für alle Beteiligten.


Einer Baugenehmigung zum jetzigen Zeitpunkt von Seiten des Kreisbauamtes werden wir mit aller Entschiedenheit entgegentreten.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen

I.A. der Bürgerinitiative

Cliff Sartorius

-Anlagen-

· Vereinbarung über den Informationsaustausch und die Beteiligung der Kommunen bei Ausbau der Mobilfunknetze

· Hinweise und Informationen zur Vereinbarung

· Dieses Schreiben erhalten die Gemeinde Odenthal und die Fraktionen der Gemeinde Odenthal in Kopie

